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Sıcht dıie aktuelle Sıtuation der Diakonie veht. Peter Neher integriert diese Erwa-
S UILSCIL mıiıt eınem Blick aut die katholische Carıtas, Harmıidenh Mohagheghı dagegen AUS

iıslamıscher Perspektive. Hans Dirich nke und ÄnSsQar Hense reflektieren ber die Fı-
nanzıerungssıtuation der Kırchen 1n Deutschland, bevor Bernhard Vogel vesellschaftlı-
ches Engagement ALUS dem Glauben heraus abhandelt.

Im vierten und etzten e1l des Bandes legen Vincent de Feligonde, Jargen Nıelsen und
Sophıe UFE Busterveld dıe Lage 1n Frankreich, Großbritanmen und den Nıederlanden dar.

Irotz der iınhaltlıchen Nähe der 21 (V Beiträge ergeben sıch praktisch keine thematı-
schen Wiıederholungen (lediglich einıge€ Beispiele und Teilargumente kehren wıeder). Im
Gregenteıil: Dıie verschıiedenen Artıkel oreifen cehr vul iıneinander. Be1 der yrofßen Anzahl
der versammelten utoren und der doppelten Komplexıtät des Bandes (interrelig1Ös
und internatıonal) 1St. 1es e1ne yrofße herausgeberische Leıistung. Inhaltlıch sind die
meısten Artikel, VOo.  - wenıgen Ausnahmen abgesehen, Vo orofßer theoretischer Ww1e W1S-
senschattlicher Qualität, hne A4SSs die Lesbarkeıit darunter leidet. Daraus erg1bt siıch
elne empfehlenswerte und VOozxr allem aktuelle Nachschlage- und Informationsquelle
ZU. Thema „Religion 1mM Öffentlichen Raum  &C RIENKE

DER „FALL“ ITEFBARTZ-VAN FILST. Kirchenkrise dem Brennglas. Herausgeber: Joa-
chım Valentin. Freiburg Br Herder 2014 706 S’ ISBEN 4/8-3-451-317244-_1

Der Bischoft Vo Limburg, Franz-Peter Tebartz-van Elst, veriet umstrittener
Personalentscheidungen, eıner e1desstattlıchen Falschaussage, VOozI allem ber C 1i

heblich vestiegener Baukosten cse1nes Bischofshauses bundesweıt 1n die Krıitik. Nach-
dem der Abschlussbericht der kırchlichen Prüfung durch elne e1gens einge-
SCEIzZiE Kommuıissıon der Deutschen Bischofskonferenz vorgelegt worden WAal, nahm
Papst Franzıskus den VOo. Bischoft angebotenen Amtsverzicht Wıe C dieser Ent-
scheidung kam, wırd 1mM vorliegenden Buch 1n ehn Beiträgen beschrieben. Diese collen
11U. kurz vorgestellt werden.

Danzel Deckers (Abgang mıt Stil, — oibt 1n eıner Art ESSay eınen UÜberblick ber
die Ereignisse 1n Limburg zwıischen dem ÖO Januar 7008 (Amtseinführung des Bischofs)
und dem Marz 23014 (Annahme des Amitsverzichts durch Papst Franzıskus). We1l 1n
den nachfolgenden Beiträgen die einzelnen Ereignisse noch e ILAULCI beleuchtet werden
und we1l Deckers hne Angabe VOo.  - Quellen arbeıtet), 111 ıch dieser Stelle 1LL1UI eın
allgemeınes Urteil unterstreichen: Tebartz-van Ist wurde VOo.  - eınem Lügengebäude be-
yraben. „Abe nıcht jenes vermeınntliche der Medien, sondern eıneSs, das sıch mıt Hılte
VO:  S Anwälten und Beratern ber Jahre hinweg celbst vezımmert hat“ (21) Christian
Klenk (Medialısierter Skandal der ckandalöse Medien? Eıne krıtische Betrachtung der
Berichterstattung 1mM Fall Tebartz-van Elst, — veht der Frage nach, ob der Limburger
Bischof Opfter der Medien veworden 1St. Dies wurde bısweilen behauptet. Dıie heftigste
Medienschelte kam VOo.  - Kardınal Gerhard Ludwig Müller. Der Prätekt der Glaubenskon-
yregation behauptete, die Vorwüuürte den Limburger Bischoft csel]en e1ne reine Yhn-
dung VOo.  - Journalısten. Diese Krıitik den Medien 1ef8 sıch ber nıcht aufrechterhalten,
da 1 Marz 23014 der Prütbericht, der 1 Auftrag des Vorsitzenden der Deutschen Bı-
schofskonferenz angefertigt worden Wal, veröffentlicht wurde. Danach Wl klar „Je
bartz-van Ist tragt, auswelslic des Prüfberichts, AMAFT nıcht die alleinıge, ber doch die
Hauptverantwortung für dıe Verfehlungen 1n der Affäre das Bischofshaus“ (44) Mıt
1e] (GGewinn habe 1C. den Beıtrag VOo.  - Gregor Marıa Hoff (Apostolısche Entflechtung.
Ekklesiologische Anmerkungen ZU. Fall Limburg, —_ velesen, nıcht 1LL1UI deshalb,
weıl der Autor cehr vornehm mıiıt ULLSCICIIL Bischoft umgeht, sondern VOozxr allem, weıl den
vorliegenden Skandal auf eıner mehr ekklesiologischen Ebene verhandelt 1n der Sprache
jedoch leider oft AI sıbyllınısch! /war stellt der Autor zunächst fest: „Der kırchliche
Prütfbericht ZU. Fall Limburg hat reinıgend vgewirkt, ber uch deutlich vemacht, Ww1e
notwendıg der krıtische Blick VOo.  - aufsen WAAl. dıe jJournalistische Berichterstattung
und den Ööffentlichen Druck erscheıint mehr als zweıfelhaft, ob angesichts prominen-
ter bıschöflicher Verteidigung mıt ıhren eiıgenen Immunisierungseffekten eıner wirklı-
chen Aufklärung vekommen waäare“ (54) ber be] diesem Blick VOo.  - aufßen darf nıcht
le1iben. Das Bischofsamt 111055 LOÖFFT InNNEN her LICH bestimmt und relatıvıiert werden. Der
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Sicht um die aktuelle Situation der Diakonie geht. Peter Neher integriert diese Erwä-
gungen mit einem Blick auf die katholische Caritas, Hamideh Mohagheghi dagegen aus 
islamischer Perspektive. Hans Ulrich Anke und Ansgar Hense reflektieren über die Fi-
nanzierungssituation der Kirchen in Deutschland, bevor Bernhard Vogel gesellschaftli-
ches Engagement aus dem Glauben heraus abhandelt. 

Im vierten und letzten Teil des Bandes legen Vincent de Féligonde, Jørgen S. Nielsen und 
Sophie van Bijsterveld die Lage in Frankreich, Großbritannien und den Niederlanden dar.

Trotz der inhaltlichen Nähe der 21 (!) Beiträge ergeben sich praktisch keine themati-
schen Wiederholungen (lediglich einige Beispiele und Teilargumente kehren wieder). Im 
Gegenteil: Die verschiedenen Artikel greifen sehr gut ineinander. Bei der großen Anzahl 
der versammelten Autoren und der doppelten Komplexität des Bandes (interreligiös 
und international) ist dies eine große herausgeberische Leistung. Inhaltlich sind die 
meisten Artikel, von wenigen Ausnahmen abgesehen, von großer theoretischer wie wis-
senschaftlicher Qualität, ohne dass die Lesbarkeit darunter leidet. Daraus ergibt sich 
eine empfehlenswerte und vor allem aktuelle Nachschlage- und Informationsquelle 
zum Thema „Religion im öffentlichen Raum“. M. Krienke

Der „Fall“ Tebartz-van Elst. Kirchenkrise unter dem Brennglas. Herausgeber: Joa-
chim Valentin. Freiburg i. Br.: Herder 2014. 206 S., ISBN 978-3-451-31244-1.

Der Bischof von Limburg, Franz-Peter Tebartz-van Elst, geriet wegen umstrittener 
Personalentscheidungen, einer eides stattlichen Falschaussage, vor allem aber wegen er-
heblich ge stiegener Baukosten seines Bischofshauses bundesweit in die Kritik. Nach-
dem der Abschlussbericht der externen kirchlichen Prüfung durch eine eigens einge-
setzte Kommission der Deutschen Bischofskonferenz vorgelegt worden war, nahm 
Papst Franziskus den vom Bischof angebotenen Amtsverzicht an. Wie es zu dieser Ent-
scheidung kam, wird im vorliegenden Buch in zehn Beiträgen beschrieben. Diese sollen 
nun kurz vorgestellt werden.

Daniel Deckers (Abgang mit Stil, 11–23) gibt in einer Art Essay einen Überblick über 
die Ereignisse in Limburg zwischen dem 20. Januar 2008 (Amtseinführung des Bischofs) 
und dem 26. März 2014 (Annahme des Amtsverzichts durch Papst Franziskus). Weil in 
den nachfolgenden Beiträgen die einzelnen Ereignisse noch genauer beleuchtet werden 
(und weil Deckers ohne Angabe von Quellen arbeitet), will ich an dieser Stelle nur ein 
allgemeines Urteil unter streichen: Tebartz-van Elst wurde von einem Lügengebäude be-
graben. „Aber nicht jenes vermeintliche der Medien, sondern eines, das er sich mit Hilfe 
von Anwälten und Beratern über Jahre hinweg selbst gezimmert hat“ (21). – Christian 
Klenk (Medialisierter Skandal oder skandalöse Medien? Eine kritische Betrachtung der 
Berichterstattung im Fall Tebartz-van Elst, 25–50) geht der Frage nach, ob der Limburger 
Bischof Opfer der Medien geworden ist. Dies wurde bisweilen behauptet. Die hef tigste 
Medienschelte kam von Kardinal Gerhard Ludwig Müller. Der Präfekt der Glaubenskon-
gregation behauptete, die Vorwürfe gegen den Limburger Bischof seien eine reine Erfin-
dung von Journalisten. Diese Kritik an den Medien ließ sich aber nicht aufrechterhalten, 
da im März 2014 der Prüfbericht, der im Auftrag des Vorsitzenden der Deutschen Bi-
schofskonferenz ange fertigt worden war, veröffentlicht wurde. Danach war klar: „Te-
bartz-van Elst trägt, ausweislich des Prüfberichts, zwar nicht die alleinige, aber doch die 
Hauptverantwortung für die Verfehlungen in der Affäre um das Bischofshaus“ (44). – Mit 
viel Gewinn habe ich den Beitrag von Gregor Maria Hoff (Apo stolische Entflechtung. 
Ekklesiologische Anmerkungen zum Fall Limburg, 51–68) gelesen, nicht nur deshalb, 
weil der Autor sehr vor nehm mit unserem Bischof umgeht, sondern vor allem, weil er den 
vorliegenden Skandal auf einer mehr ekklesiologischen Ebe ne verhandelt – in der Sprache 
jedoch leider oft arg sibyllinisch! Zwar stel lt der Autor zunächst fest: „Der kirchliche 
Prüfbe richt zum Fall Limburg hat […] reinigend gewirkt, aber auch deutlich gemacht, wie 
notwendig der kritische Blick von außen war. Ohne die jour nalistische Berichterstattung 
und den öf fentlichen Druck erscheint es mehr als zweifelhaft, ob es an gesichts prominen-
ter bischöflicher Verteidigung mit ihren ei genen Immunisierungseffekten zu einer wirkli-
chen Aufklärung gekommen wäre“ (54). Aber bei diesem Blick von außen darf es nicht 
bleiben. Das Bischofsamt muss von innen her neu bestimmt und relativiert werden. Der 
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Bischoft hat keine Macht, auf die pochen könnte, sondern e1ne Vollmacht, die auf Ott
und Jesus Christus hın transparent leiben 111055 „Der Bischof 1St nıchts hne Christus;
111U55 sıch bestimmen lassen VOo.  - der Christus-Nachfolge 1 Zeichen des Teuzes. Seine
Macht 1St. veliehen, ber S1Ee wırd real ausgeübt. Der Diskurs arüber 1St selnerselts macht-
voll, we1l spezıfısche Auslegungskompetenzen des Bischofs als Lehrer vekoppelt
bleibt. Diese Verschränkung lässt sıch theologisch nıcht auflösen, ber lebenspraktisch
anders regulıeren. Dafür spricht, A4SSs siıch die wiırkliche Ohnmacht bischöflicher Leitung
1n der Wahrnehmung ıhrer Macht durchsetzt“ (61) uch 1n dem Beıtrag von Josef Frei-
LAQ (Bıschofsamt Anspruch und Ausübung, — veht cht unmıiıttelbar Te-
bartz-van Elst, sondern darum, WAS WI1r AUS diesem Fall lernen können. Dıie durch die
Amtsführung VOo.  - Franz-Peter Tebartz-van Ist ausgelöste Kriıse 1n der Kırche 1St mıiıt SE1-
11C. Rücktritt als Bischof VOo.  - Limburg nıcht ausgestanden, veschweige enn velöst. Ö1e
stellt vielmehr nach der eingetretenen Beruhigung der unmıiıttelbaren Spannungen die
Frage nach der Ausübung des Bischofsamtes 1n We1se. Was der Autor des vorliegen-
den Beitrags bemängelt, 1St. das Fehlen eıner Verwaltungsgerichtsbarkeit 1n der kathaolı-
schen Kıirche. „Die Tatsache, A4SS die katholische Kırche 1n Deutschland keine Verfahrens-
regelungen 1n dieser Sache hat, trıfft sıch mıt der Tatsache, A4SS der ‚Fall Limburg‘ nıcht
durch kırchliche Stellen, sondern durch die Presse und durch den (sang die Offent-
ıchkeit durch eın Mitglied des Vermögensverwaltungsrats des Bischöflichen Stuhls 1NSs
Rollen vekommen LSt (87) Es 1St höchste Zeıt, für das Bischofsamt Regelungswege
suchen, die uch be1 tehlender Einsıicht der 1 Falle VOo.  - Krankheıt der VOo.  - Amtsunftä-
higkeit oreifen können. „ Was CUnN, WCCI1IL1 das Vertrauen endet?‘ Diese Frage stellen Mı-
chael Ebertz und Lucia Segler 91-118). Ö1e welsen darauf hın, A4SS cht 1L1UI eın
Vertrauen 1n Personen 1bt, sondern uch eın Vertrauen 1n e1ne Instıtution, eın SOSCILALLLL-
tes „Institutionsvertrauen“ vgl 4 f.} Dieses ebt VO: Charısma des Leıiters (einer Instı-
tut1on) und VOo.  - seınem Erfolg. Bleibt der Erfolg AUD, hat cse1ne charısmatıische Autorität
eın nde SO W Al 1mM Falle des Limburger Bischofts. „Nıcht 1L1UI das Wohlergehen blieb
AUD, wuchs uch das wechselseitige Mısstrauen und dıe Scham den Kirchenmit-
yliedern, eıner csoz1alen (sruppe (Bıstum, Kıirche) zuzugehören, deren Leıitung weder als
Vorzeigemodell für die kırchliche Moral noch als Vorbild vesellschaftlıcher Moralıtät die-
11CI1 konnte“ 117) Se konkret wırd 1n seınem Aufsatz Thomas Schüller (Zu einıgen
kırchenrechtlichen Dimensionen der ( ‚ausa Tebartz-van Elst, 119-148). Er nn e1ne
I1 Reihe VOo.  - Verstößen des Bischofs unıyersal- und partiıkularkirchenrechtliche
Normen. Ö1e können hıer 1n ıhrer (janze nıcht eınmal annähern: aufgelistet werden. Lc
begnüge miıch damıt, beispielhaft rel Delıikte benennen: Im Ergebnis wırd 111  b dem
Abschlussbericht der Kommissıon der Deutschen Bischofskonferenz zustımmen mussen,
WCCI1I1 dort festgestellt wiırd, A4SS „dıe Beispruchsrechte VO:  S Konsultorenkollegi1um (Dom-
kapıtel) und Vermögensverwaltungsrat (Verwaltungskammer), Se1 1n ıhrer Eigenschaft
als Kontrollorgane der JOzese der Se1 als Urgane des Bischöflichen Stuhls vemäfßs
seınem Statut VO:  S 27003 für das VOo. Bischoft erantwortel Baupro) ekt nıcht beachtet”
124) wurden. Hınzu kommen 1 Bericht aufgelistete Verstöße das diözesane
Baustatut und Normen des Kirchenvermögensverwaltungsgesetzes vgl 124) Ötrat-
rechtlich ware prüfen, ob Bischoft Tebartz-van Ist und cSe1n ehemalıger Generalvıkar
Kaspar nach ( zl  D 1359 CIÖC durch rechtswidrige Setzung der Unterlassung e1nes Ak-
tes der Kırchengewalt ZU. Schaden e1nes rıtten vehandelt haben. „Konnte e1ne colche
cstrathare Handlung ALUS der geschilderten vermögensrechtlichen Perspektive nachgewie-
C I1 werden, ware S1e mıiıt e1ner verechten Ötrate belegen“ 129) KTAaus Lüdicke (Be-
vünstıgt das kırchliche Arbeıitsrecht mıissbräuchliche Machtausübung 1n der katholischen
Kırche 149—1 56) hat den „Fall Patrıck ehm!'  «C VOo_ Augen. ehm W Al bıs ZU. Sommer

zuständıg für das „HmMaus der Begegnung“ 1n Frankturt Maın. Er coll be1 eıner
Begehung dieses Hauses durch Immobilientachleute dıe Bemerkung vemacht haben,
„verscherbele“ der Generalvıkar für den Bau des Bischofshauses schon das Tatelsılber des
Bıstums. Tebartz-van Ist und Kaspar der Meınung, die vemachte Bemerkung Se1
eın zureichender Kündigungsgrund. Ö1e W Al nıcht. Bischof und Generalvıkar verloren
VOozxr dem Frankturter Arbeitsgericht. Lüdicke 1St 11U. der Meınung, der „Fall ehm  «C Se1
kein Einzeltall e WESCLIL „ IS vehört den Vorwürten 1mM Zusammenhang der Limburger
Wırren, A4SS 1n der Verwaltung des Bıstums die Drohung mıt Kündigung e1ne erhebliche
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Praktische Theologie

Bischof hat keine Macht, auf die er pochen könn te, sondern eine Vollmacht, die auf Gott 
und Jesus Christus hin transparent bleiben muss. „Der Bischof ist nich ts ohne Christus; er 
muss sich bestimmen lassen von der Christus-Nachfolge im Zeichen des Kreuzes. Seine 
Macht ist geliehen, aber sie wird real ausgeübt. Der Diskurs darüber ist seinerseits macht-
voll, weil er an spezifische Auslegungskompe tenzen des Bischofs als Lehrer gekoppelt 
bleibt. Diese Ver schränkung lässt sich theologisch nicht auflösen, aber lebens praktisch 
anders regulieren. Dafür spricht, dass sich die wirk liche Ohnmacht bischöflicher Leitung 
in der Wahrnehmung ihrer Macht durchsetzt“ (61). – Auch in dem Beitrag von Josef Frei-
tag (Bischofsamt – Anspruch und Ausübung, 69–89) geht es nicht unmittelbar um Te-
bartz-van Elst, sondern darum, was wir aus diesem Fall lernen können. Die durch die 
Amtsführung von Franz-Peter Tebartz-van Elst ausgelöste Krise in der Kirche ist mit sei-
nem Rücktritt als Bischof von Limburg nicht ausge standen, geschweige denn gelöst. Sie 
stellt vielmehr nach der eingetretenen Beruhigung der unmittelbaren Spannungen die 
Fra ge nach der Ausübung des Bischofsamtes in neuer Weise. Was der Autor des vorliegen-
den Beitrags bemängelt, ist das Fehlen einer Verwaltungsgerichtsbarkeit in der katholi-
schen Kirche. „Die Tatsache, dass die katholische Kirche in Deutschland kei ne Verfahrens-
regelungen in dieser Sache hat, trifft sich mit der Tatsache, dass der ‚Fall Limburg‘ nicht 
durch kirchliche Stellen, sondern durch die Presse und […] durch den Gang an die Öffent-
lichkeit durch ein Mitglied des Vermögensverwal tungsrats des Bischöflichen Stuhls ins 
Rollen gekommen ist“ (87). Es ist höchste Zeit, für das Bischofsamt Regelungs wege zu 
suchen, die auch bei fehlender Einsicht oder im Falle von Krankheit oder von Amtsunfä-
higkeit greifen können. – „Was tun, wenn das Vertrauen endet?“. Diese Frage stellen Mi-
chael N. Ebertz und Lucia Segler (91–118). Sie weisen darauf hin, dass es nicht nur ein 
Vertrauen in Personen gibt, sondern auch ein Vertrauen in eine Institution, ein sogenann-
tes „Institutionsvertrauen“ (vgl. 98 f.). Dieses lebt vom Charisma des Leiters (einer Insti-
tution) und von seinem Erfolg. Bleibt der Erfolg aus, so hat seine charismatische Autorität 
ein Ende. So war es im Falle des Limburger Bischofs. „Nicht nur das Wohlergehen blieb 
aus, es wuchs auch das wechselseitige Misstrauen und die Scham unter den Kirchenmit-
gliedern, einer sozialen Gruppe (Bistum, Kirche) zuzugehören, deren Leitung weder als 
Vorzei gemodell für die kirchliche Moral noch als Vorbild gesellschaftlicher Moralität die-
nen konnte“ (117). – Sehr kon kret wird in seinem Aufsatz Thomas Schüller (Zu einigen 
kir chenrechtlichen Dimensionen der Causa Tebartz-van Elst, 119–148). Er nennt eine 
ganze Reihe von Verstößen des Bischofs gegen universal- und partikularkirchenrechtliche 
Normen. Sie können hier in ihrer Gänze nicht einmal annähernd aufgelistet werden. Ich 
begnüge mich damit, beispielhaft drei Delikte zu be nennen: 1. Im Ergebnis wird man dem 
Abschlussbericht der Kom mission der Deutschen Bischofskonferenz zustimmen müssen, 
wenn dort festgestellt wird, dass „die Beispruchsrechte von Konsul torenkollegium (Dom-
kapitel) und Vermögensverwaltungsrat (Ver waltungskammer), sei es in ihrer Eigenschaft 
als Kontrollorga ne der Diözese oder sei es als Organe des Bischöflichen Stuhls gemäß 
seinem Statut von 2003 […] für das vom Bischof verant wortete Bauprojekt nicht beachtet” 
(124) wurden. 2. Hinzu kom men im Bericht aufgelistete Verstöße gegen das diözesane 
Bau statut und Normen des Kirchenvermögensverwaltungsgesetzes (vgl. 124). 3. Straf-
rechtlich wäre zu prüfen, ob Bischof Tebartz-van Elst und sein ehemaliger Generalvikar 
Kaspar nach can. 1389 § 2 CIC durch rechtswidrige Setzung oder Unterlas sung eines Ak-
tes der Kirchengewalt zum Schaden eines Dritten gehandelt haben. „Könn te eine solche 
strafbare Handlung aus der geschilderten vermögensrechtlichen Perspektive nachgewie-
sen werden, wäre sie mit einer gerechten Strafe zu belegen“ (129). – Klaus Lüdicke (Be-
günstigt das kirchliche Arbeitsrecht missbräuchliche Machtaus übung in der katholischen 
Kirche?, 149–156) hat den „Fall Pat rick Dehm“ vor Augen. Dehm war (bis zum Sommer 
2012) zuständig für das „Haus der Begegnung“ in Frankfurt am Main. Er soll bei einer 
Begehung dieses Hauses durch Immobilienfachleute die Bemerkung gemacht haben, jetzt 
„verscherbele“ der Generalvikar für den Bau des Bischofshauses schon das Tafelsilber des 
Bistums. Tebartz-van Elst und Kaspar waren der Meinung, die gemachte Bemerkung sei 
ein zureichender Kündigungsgrund. Sie war es nicht. Bischof und Generalvikar verloren 
vor dem Frankfurter Arbeitsgericht. Lüdicke ist nun der Meinung, der „Fall Dehm“ sei 
kein Einzelfall gewesen. „Es gehört zu den Vorwürfen im Zusammenhang der Limburger 
Wirren, dass in der Verwaltung des Bistums die Drohung mit Kündigung eine erhebliche 
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Rolle vespielt habe, Kritiker der Handlungsweise VOo.  - Bischoft und Generalvıkar ruhig
cstellen 149) Die beiden nächsten Aufsätze VOo.  - Johannes Weuthen (Pastorale

Strukturveränderungen Erfahrungen MI1 zentral und vyesteEUErTEN Bıs-
UMSPFOZESS, 15/ 174) und Michael Kempf Veränderungsmanagement und Personaltüh-
PULLS als aktuelle Achillesversen katholischen Bıstumern 175 192) ehandeln Probleme,
die allen deutschen Bıstumern bestehen S1e siınd nıcht typisch für das Bıstum Limburg
und dürten eshalb hıer übergangen werden Am Schluss des Buches csteht der ESSay VOo.  -

Johannes Itz (Eben langt 5} Der Fall Tebartz Vall Ist AUS Frankturter Sıcht 193 203)
Der Frankfurter Stadtdekan 1ST der Meınung, VOozxr allem ‚W O1 Vorgange hätten das Ver-
trauen der Stadtkıirche die Amtsführung des Bischofs ırreparabel beschädigt Der
Vorgang Wl der „Rausschmuiss VOo.  - Patrıck ehm ber den schon welter ben veschrie-
ben wurde Der ZwWeIite Vorgang Wl der Versuch die Feler der Fırmung bıistumsweıt
OL SAILLSLICICIL Zu diesem /7Zweck wurde Dezember 2011 C1II1LC Handreichung MI dem
Untertitel „Urijentierung und Gestaltungshilfe für C1II1LC mystagogısche Lıiturgmie” herausge-
veben. uchW der Bischof iınsofern „recht hatte MIi1C {C111CII Regulierungsversuch“, als

„tatsächlıch 1e] Geschwätz und cschaftlhubereı ı Firmgottesdiensten“ oibt — WIC

uch „MIC {yC1I1CI1 Analysen oft ı1115 Schwarze vetroffen“ hat (1 99) 7 teilt Itz die
Krıitik der für Firmkatechese und Firmgottesdienstvorbereitung verantwortlichen Frank-
turter Pastoralreferentinnen und Gemeindereterentinnen Ihese Krıitik entzuüundete siıch
der die Handreichung prägenden „Missonanz zwıischen dem durchdringenden Betehlston
und dem Vokabular der Seelsorge ebd

Der vorliegende Band welche Aspekte der Amtsführung Vo Bischoft Tebartz-
Vall Ist {yC1I11CI1 Verzicht aut das Amt notwendig machten Deutlich wırd Zudern ber
A4SSs uch die Kontrollorgane weıtgehend versagt haben SEBOTT 5|]

ÄALT JÖRG VATHRODER KLAUS (Haa )’ Arme Kirche Kırche für die Armen CLE VA/Z-
derspruch? Würzburg Echter 73014 745 ISBEN 4 / 474

Die Fragestellung dieses Titels wurde VOo_ allem durch iınzwischen cehr bekannte Aufßerun-
IL VOo.  - Papst Franzıskus {C111CII Apostolischen Schreiben „Evangelı Gaudıum 11SPD1-

Ort heifit Nr 1958 [I]ch unsche 1LLITE C1II1LC .1I11C Kırche für die Armen und
Nr 199 „[Ol]hne die Sonderoption für die Armen läuft die Verkündigung des Evangelıums

Getfahr nıcht verstanden werden \VWIe ber der Wunsch nach „AIINC.
Kırche MIi1C „Kırche für die Armen zusammen”? Das 1ST be1 näiherem Hınschauen
alles andere als eiıntach herauszuhinden Obwohl Jorg Alt S] und Klaus Väthröder S]’ die
Herausgeber des Buches, MI dem Thema schon lanıge siınd haben 5 1C die schwıe-
PI15C Frage Reihe VO:  S Personen vorgelegt und Kriterien für dıe Beantwortung
vebeten Es siınd Autoren, die 5 1C AUS ıhrer Arbeiıit Deutschland kennen andere leben
uch anderen Ländern, drıtten (sruppe vehören Menschen die celbst A1LIIL siınd
und C1LI1C letzte (sruppe siınd Jesuıten die als Projektpartner MI Armen zusammenarbeıten
Man rhielt natürlich uch AÄAntworten die VOo.  - den Herausgebern cht geteilt werden Sie

urden dennoch das Buch aufgenommen da 5 1C das Spektrum vertretbarer und de tacto
VEe: Positionen reprasentieren (14) Allerdings die Beıtrage ynadenlos vekürzt
worden W 5 1C den vorgegebenen Umfang überschrıitten Individuelle Schreibstile WUL-

den jedoch möglichst IL verändert und entstand C1II1LC „Bandbreıte zwıischen
poetische[m] und polemische[m], lehrhafte[m] und tagebuchartige[m] Stil“ (15)

DiIe Diskussion des Themas beginnt MIi1C veistlichen Einführung durch den (jene-
raloberen der Jesuiten Adolfo Nıcolas S] Sie hat den Titel „Den Armen ıhren Platz der
Kırche zurückgeben (19 25) und die einschlägigen Zeugnisse der Bıibel und

die Erneuerungsbewegungen Lauf der Geschichte „Im Mıttelalter valten die Armen
als die Vikare Christi auf Erden YSt 172 Jahrhundert hat Innozenz 1L{ den Titel Vica-
11US Chrıstı1 auf das Papsttum übertragen (22) E1ine Kırche, die sıch den wirklıch Ar-
111C.  b Or1eNUeEre, C] VePragt VOo. Vertrauen auf Ott alleın Sie C] C1II1LC trohe Kırche, we1l ıhr
Reichtum Herzen und nıcht Geld lıege Der Sonnengesang des Franzıskus VOo.  -

Assısı wırd das tiefste Zeugn1s YeNANNT das C111 Armer veben könne uch lgynatıus VOo.  -

Loyola tordere „Mut Freiheit die nıcht Aufßeres vebunden C] Dıinge und
Tradıtiıonen sondern offen für Neues und Überraschungen ber VO:  S Kırche für
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Rolle ge spielt habe, um Kritiker der Handlungsweise von Bischof und Generalvikar ruhig 
zu stellen“ (149). – Die beiden nächsten Aufsätze von Johannes Weuthen (Pastorale 
Strukturveränderun gen. Erfahrungen mit einem zentral initiierten und gesteuerten Bis-
tumsprozess, 157–174) und Michael Kempf (Veränderungsmana gement und Personalfüh-
rung als aktuelle Achillesversen in ka tholischen Bistümern, 175–192) behandeln Probleme, 
die in al len deutschen Bistümern bestehen. Sie sind nicht typisch für das Bistum Limburg 
und dürfen deshalb hier übergangen werden. – Am Schluss des Buches steht der Essay von 
Johannes zu Eltz (Eben langt’s! Der Fall Tebartz-van Elst aus Frankfurter Sicht, 193–203). 
Der Frankfurter Stadtdekan ist der Meinung, vor allem zwei Vorgänge hätten das Ver-
trauen der Stadtkirche in die Amtsführung des Bischofs irreparabel beschädigt. Der erste 
Vorgang war der „Rausschmiss“ von Patrick Dehm, über den schon weiter oben geschrie-
ben wurde. Der zweite Vorgang war der Ver such, die Feier der Firmung bistumsweit zu 
organisieren. Zu diesem Zweck wurde im Dezember 2011 eine Handreichung mit dem 
Untertitel „Orientierung und Gestaltungshilfe für eine mystagogische Liturgie“ herausge-
geben. Auch wenn der Bischof insofern „recht hatte mit seinem Regulierungsversuch“, als 
es „tatsächlich zu viel Geschwätz und G’schaftlhuberei in Firmgottesdiensten“ gibt – wie 
er auch sonst „mit seinen Analysen oft ins Schwarze getroffen“ hat (199) –, teilt zu Eltz die 
Kritik der für Firmkatechese und Firmgottesdienstvorbereitung verantwortlichen Frank-
furter Pastoralreferentinnen und Gemeindereferentinnen. Diese Kritik entzündete sich an 
der die Handreichung prägenden „Dissonanz zwischen dem durchdringenden Befehlston 
und dem Vokabular der Seelsorge“ (ebd.).

Der vorliegende Band zeigt, welche Aspekte der Amtsführung von Bischof Tebartz-
van Elst seinen Verzicht auf das Amt notwendig machten. Deutlich wird zudem aber, 
dass auch die Kontrollorgane weitgehend versagt haben. R. Sebott SJ

Alt, Jörg / Väthröder, Klaus (Hgg.), Arme Kirche – Kirche für die Armen: ein Wi-
derspruch? Würzburg: Echter 2014. 248 S., ISBN 978-3-429-03685-0.

Die Fragestellung dieses Titels wurde vor allem durch inzwischen sehr bekannte Äußerun-
gen von Papst Franziskus in seinem Apostolischen Schreiben „Evangelii Gaudium“ inspi-
riert. Dort heißt es in Nr. 198: „[I]ch wünsche mir eine arme Kirche für die Armen“ und in 
Nr. 199: „[O]hne die Sonderoption für die Armen läuft die Verkündigung des Evangeliums 
[…] Gefahr, nicht verstanden zu werden“. Wie aber passt der Wunsch nach einer „armen 
Kirche“ mit einer „Kirche für die Armen“ zusammen? Das ist bei näherem Hinschauen 
alles andere als einfach herauszufinden. Obwohl Jörg Alt SJ und Klaus Väthröder SJ, die 
Herausgeber des Buches, mit dem Thema schon lange vertraut sind, haben sie die schwie-
rige Frage einer Reihe von Personen vorgelegt und um Kriterien für die Beantwortung 
gebeten. Es sind Autoren, die sie aus ihrer Arbeit in Deutschland kennen, andere leben 
auch in anderen Ländern, zu einer dritten Gruppe gehören Menschen, die selbst arm sind, 
und eine letzte Gruppe sind Jesuiten, die als Projektpartner mit Armen zusammenarbeiten. 
Man erhielt natürlich auch Antworten, die von den Herausgebern nicht geteilt werden. Sie 
wurden dennoch in das Buch aufgenommen, da sie das Spektrum vertretbarer und de facto 
vertretener Positionen repräsentieren (14). Allerdings seien die Beiträge gnadenlos gekürzt 
worden, wenn sie den vorgegebenen Umfang überschritten. Individuelle Schreibstile wur-
den jedoch möglichst wenig verändert, und so entstand eine „Bandbreite zwischen 
poetische[m] und polemische[m], lehrhafte[m] und tagebuchartige[m] Stil“ (15).

Die Diskussion des Themas beginnt mit einer geistlichen Einführung durch den Gene-
raloberen der Jesuiten, Adolfo Nicolas SJ. Sie hat den Titel: „Den Armen ihren Platz in der 
Kirche zurückgeben“ (19–25) und erinnert an die einschlägigen Zeugnisse der Bibel und 
an die Erneuerungsbewegungen im Lauf der Geschichte. „Im Mittelalter galten die Armen 
als die Vikare Christi auf Erden. Erst im 12. Jahrhundert hat Innozenz III. den Titel ‚Vica-
rius Christi‘ auf das Papsttum übertragen“ (22). Eine Kirche, die sich an den wirklich Ar-
men orientiere, sei geprägt vom Vertrauen auf Gott allein. Sie sei eine frohe Kirche, weil ihr 
Reichtum im Herzen und nicht im Geld liege. Der Sonnengesang des hl. Franziskus von 
Assisi wird das tiefste Zeugnis genannt, das ein Armer geben könne. Auch Ignatius von 
Loyola fordere „Mut zu einer Freiheit, die nicht an Äußeres gebunden sei, an Dinge und 
Traditionen, sondern offen für Neues und Überraschungen“. Aber von einer Kirche für 


